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Öffentliche Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Naunhof im Namen der Gemeinde Belgershain
der Beschlüsse der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 22.01.2024

Teilnehmer:
     Herr Guido Mai (Freie Wählervereinigung) 
     Frau Daniela Große (Freie Wählervereinigung)
     Herr Dirk Guglielmi (Freie Wählervereinigung)
     Herr Lutz Jünger (Freie Wählervereinigung) 
     Herr Marc Lößner (Belgershainer Initiative)
     Herr Lars-Martin Knabe (Freie Wählervereinigung)
     Herr Sven Tschiedel (Freie Wählervereinigung)
     Herr Jens Ulbricht (Freie Wählervereinigung)
     Herr Sebastian Voigt (Belgershainer Initiative)
     Herr Bernd Weisbrich (Freie Wählervereinigung)

entschuldigt:
     Frau Dr. Roswitha Brunzlaff (Liste DIE LINKE)
     Herr Lutz Jünger (Freie Wählervereinigung) 
     Herr Marc Lößner (Belgershainer Initiative)
     Frau Daniela Pischer (Freie Wählvereinigung)
     Herr Mike Schweitzer (Liste AfD)
    
Beginn: 19:00 Uhr Ende: 19:24 Uhr   

Die Sitzung leitete Herr Mai, Bürgermeister der Gemeinde Belgers-
hain. Der Gemeinderat war gemäß § 9 der Geschäftsordnung
 beschlussfähig.

Beschluss-Nr. 1/I/24
Der Gemeinderat der Gemeinde Belgershain beschließt einstimmig
ab dem Jahr 2024 folgende Produkte als Schlüsselprodukte zu 
benennen:
111302 Liegenschaftsmanagement       
126001 Freiwillige Feuerwehr Belgershain
126002 Freiwillige Feuerwehr Threna
541001 Gemeindestraßen und Wege
611001 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Beschluss-Nr. 2/I/24
Der Gemeinderat Belgershain beschließt mehrheitlich die überplan-
mäßige Ausgabe in Höhe von 7.985,41 € für die Personalkosten ge-
gen Ergebnis und Liquidität.

Beschluss-Nr. 3/I/24
Der Gemeinderat der Gemeinde Belgershain hebt einstimmig den

Beschluss Nr. 63/IX/23 aus dem Protokoll IX/23 der Gemeinderats-
sitzung vom 14.12.220023 bezüglich der Wahl der Mitglieder des
Gemeindewahlausschusse für die Kommunalwahl 2024 auf.

Beschluss-Nr. 4/I/24
Der Gemeinderat Belgershain wählt einstimmig für die Kommunal-
wahl am 09.06.2024 2024 folgende Personen als Mitglieder des Ge-
meindewahlausschusses:
Vorsitzender Dr. Christoph Weisbrich
Stv. Vorsitzender Nadine Salewsky
1. Beisitzer Kay Stark
1. stv. Beisitzer René Salewsky
2. Beisitzer Kerstin Bläsche
2. stv. Beisitzer Sandra Hoffmann

Beschluss-Nr. 5/I/24
Der Gemeinderat der Gemeinde Belgershain gewährt einstimmig
dem Verein „Belgershain – Heimat und Geschichte e. V.“ eine einma-
lige finanzielle Zuwendung in Höhe von 300,00 €. Der Betrag soll
aus dem Vereinsfond finanziert werden.

Es fand keine nichtöffentliche Sitzung statt.

Belgershain, 29.01.2023

Mai
Bürgermeister

für die Bekanntmachung

Naunhof, den 22.12.2023

Conrad
Bürgermeisterin

Gemeindewahlausschuss wurde vom Gemeinderat gewählt

In der letzten Sitzung am 22.01.2024 beschloss der Gemeinderat
der Gemeinde Belgershain die Zusammensetzung des Gemeinde-
wahlausschusses für die Gemeinderatswahlen, welche zusammen
mit den Kreis- und Europawahlen am 09.06.2024 stattfinden. 

Zur Übernahme dieses Ehrenamtes haben sich folgende Personen
bereit erklärt und wurden vom Gemeinderat gewählt: 

Herr Dr. Christoph Weisbrich Vorsitzender
Frau Nadine Salewsky stellv. Vorsitzende
Herr Kay Stark 1. Beisitzer
Herr René Salewsky 1. stellv. Beisitzer
Frau Kerstin Bläsche 2. Beisitzerin
Frau Sandra Hoffmann 2. stellv. Beisitzerin.

Der Gemeindewahlausschuss ist für die Leitung der Wahl und die
Feststellung des Wahlergebnisses zuständig. Er besteht nach der
Wahl am 9. Juni solange fort, bis alle Arbeiten abgewickelt sind.

Wir danken allen Mitgliedern für die Bereitschaft zur Mitwirkung bei
der Durchführung der Wahl und wünschen Ihnen maximale Erfolge. 

Ordnungsamt
Stadt Naunhof



24. Februar 2024                                                  Belgershainer Nachrichten Seite 3

C
M
Y
K

Öffentliche Bekanntmachungen



Seite 4                                                                  Belgershainer Nachrichten 24. Februar 2024

C
M
Y
K

Öffentliche Bekanntmachungen



24. Februar 2024                                                  Belgershainer Nachrichten Seite 5

C
M
Y
K

Öffentliche Bekanntmachungen



Seite 6                                                                  Belgershainer Nachrichten 24. Februar 2024

C
M
Y
K

Öffentliche Bekanntmachungen



24. Februar 2024                                                  Belgershainer Nachrichten Seite 7

C
M
Y
K

Landratsamt Landkreis Leipzig – Schlussfeststellung
Das Landratsamt Landkreis Leipzig erlässt – in Wahrnehmung der
übertragenen Aufgaben der Flurbereinigungsbehörde – gemäß § 149
Flurbereinigungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom
16. März 1976 (BGBl. I S. 546), das zuletzt durch Artikel 17 des Ge-
setzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794) geändert worden
ist – FlurbG – in Verbindung mit § 1 Abs. 2 S. 1 und Abs. 3 S. 1 Gesetz
zur Ausführung des Flurbereinigungsgesetzes und zur Bestimmung
von Zuständigkeiten nach dem Landwirtschaftsanpassungsgesetz
vom 15. Juli 1994 (SächsGVBl. S. 1429), das zuletzt durch Artikel 24
der Verordnung vom 12. April 2021 (SächsGVBl. S. 517) geändert
worden ist –AGFlurbG– folgende

Das Verfahren Dreiskau-Muckern wird hiermit durch folgende Fest-
stellungen abgeschlossen:

I.    Die Ausführung nach dem Flurbereinigungsplan ist bewirkt.

II.   Den Beteiligten stehen keine Ansprüche mehr zu, die im Flurbe-
reinigungsverfahren hätten berücksichtigt werden müssen.

III.  Die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft Dreiskau-Muckern
sind abgeschlossen. Die Teilnehmergemeinschaft erlischt mit der
Zustellung der unanfechtbar gewordenen Schlussfeststellung.

Begründung:
Die Ausführung des Flurbereinigungsplans in der Fassung des 
5. Nachtrags ist dem Plan gemäß in tatsächlicher und rechtlicher
Hinsicht erfolgt. Insbesondere ist das Eigentum an den neuen Grund-
stücken auf die im Flurbereinigungsplan und in seinen Nachträgen
genannten Teilnehmer übergegangen. Den Beteiligten stehen keine
Ansprüche mehr zu, die im Flurbereinigungsverfahren hätten be-
rücksichtigt werden müssen.

Die Unterlagen zur Berichtigung der öffentlichen Bücher wurden an
die dafür zuständigen Behörden abgegeben. Das Liegenschaftska-
taster wurde berichtigt.

Es bestehen weder Beitragsverpflichtungen der Teilnehmer, noch
hat die Teilnehmer-gemeinschaft Darlehen zurückzuzahlen, gemein-
schaftliche Anlagen zu unterhalten oder Grundeigentum sowie sons-
tiges Eigentum zu verwalten. Die Aufgaben der Teilnehmer-gemein-
schaft sind abgeschlossen. Auch dies war gemäß § 149 Abs. 1, 2.
Halbsatz FlurbG festzustellen. Mit der Beendigung des Verfahrens
durch die Zustellung der unanfechtbar gewordenen Schlussfeststel-
lung erlischt daher die Teilnehmergemeinschaft (§ 149 Abs. 4 und
Abs. 3 Satz 1 FlurbG).

Das Verfahren war daher mit dieser Feststellung abzuschließen (§
149 Abs. 1, 1. Halbsatz FlurbG).

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Schlussfeststellung  kann innerhalb eines Monats nach
seiner Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Die Frist beginnt
mit dem auf die öffentliche Bekanntmachung folgenden Tag.

Der Widerspruch ist schriftlich beim 
    
    Landratsamt Landkreis Leipzig
    Stauffenbergstraße 4
    04552 Borna

oder zur Niederschrift beim 

Landratsamt Landkreis Leipzig     oder     Landratsamt Landkreis 
Stauffenbergstraße 4                                 Leipzig
04552 Borna                                              Vermessungsamt
                                                                  Leipziger Straße 67
                                                                  04552 Borna
einzulegen.

Die Erhebung des Widerspruchs in elektronischer Form ist durch die
Übermittlung eines mit einer qualifizierten elektronischen Signatur
versehenen elektronischen Dokuments möglich, welches an das be-
sondere Behördenpostfach (beBPo) des Landratsamtes des Land-
kreises Leipzig, Vermessungsamt zu richten ist.

Hinweise

Öffentliche Bekanntmachung
Diese Schlussfeststellung wird in den Gemeinden Großpösna und
Belgershain sowie in den Städten Leipzig, Markkleeberg, Böhlen, Röt-
ha, Brandis und Naunhof öffentlich bekannt gemacht (§§ 6 Abs. 2,
14 Abs. 1, 34 Abs. 4, 110 FlurbG).

Der Inhalt dieser Bekanntmachung kann innerhalb von drei Monaten
nach dem Zeitpunkt der ersten öffentlichen Bekanntmachung auch
auf der Internetseite des Landkreises
https://www.landkreisleipzig.de/bekanntmachungen.html
unter „Vermessungsamt“ „...SG 3 Ländliche Neuordnung ….Verfah-
ren nach dem Flurbereinigungsgesetz“ eingesehen werden.

Datenschutzrechtliche Hinweise

Datenschutzrechtliche Hinweise zur Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten natürlicher Personen im Rahmen des Verfahrens der Länd-
lichen Neuordnung können im Internet unter folgendem Link abge-
rufen werden: https://www.laendlicherraum.sachsen.de/ daten-
schutz-in-verfahren-der-landlichen-neuordnung-9248.html
Darüber hinaus sind die Informationen auch beim Landratsamt Land-
kreis Leipzig, Vermessungsamt, Leipziger Str. 67, 04552 Borna, 
erhältlich.

Borna, den 29. Dezember 2023 
    
DS

Grobe
Sachgebietsleiter Ländliche Neuordnung   

Öffentliche Bekanntmachungen

Ende Amtliche Bekanntmachungen

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.belgershain.de
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